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Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über das Vermögen der Gemeinden,

Städte und Landkreise
— Verfahren zur Überführung volkseigenen Vermögens 
in das Eigentum der Gemeinden, Städte und Landkreise —

(Eigentumsüberführungsverfahrensordnung)
vom 25. Juli 1990

In Durchführung des Gesetzes vom 6. Juli 1990 über das 
Vermögen der Gemeinden, Städte und Landkreise (Kommu
nalvermögensgesetz — KVG) (GBl. I Nr. 42 S. 660) wird fol
gendes verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Verfahren zur Überfüh
rung volkseigenen Vermögens in das Eigentum der Gemein
den, Städte und Landkreise (nachfolgend Kommunen ge
nannt), das gemäß § 1 des Kommunalvermögensgesetzes kom
munalen Aufgaben und kommunalen Dienstleistungen dient, 
soweit hierfür nicht besondere gesetzliche Regelungen beste
hen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für das Verfahren zur Über
führung von volkseigenem Vermögen, das zur Erfüllung von 
Aufgaben der Republik und der Länder benötigt wird.

§2
Zuständigkeit, Antragstellung

(1) Für die Durchführung der Verfahren nach dieser Ver
ordnung ist zuständig:

a) für das Vermögen gemäß § 11 Abs. 3 des Treuhandgeset
zes vom 17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 300) der jeweils 
fachlich verantwortliche Minister,

b) in allen übrigen Fällen der Präsident der Treuhandan
stalt, hinsichtlich des § 7 Abs. 4 des Kommunalvermö
gensgesetzes Abstimmung mit den Ministern für Wirt
schaft und Regionale und Kommunale Angelegenheiten.

(2) Das Verfahren zur Überführung volkseigenen Vermö
gens in das Eigentum der Kommunen wird auf Antrag er
öffnet. Antragsberechtigt sind die Bürgermeister, Oberbürger
meister und Landräte auf der Grundlage der Beschlüsse der 
Gemeindevertretung, der Stadtverordnetenversammlung oder 
des Kreistages.

(3) Der Antrag nach Abs. 1 Buchst, а ist,
— soweit es sich um ehemals den Räten der Gemeinden und 

Städte zugeordnete Betriebe oder Einrichtungen handelt, 
beim zuständigen Landrat,

— soweit es sich um ehemals den Räten der Kreise zuge
ordnete Betriebe oder Einrichtungen handelt, beim Re
gierungsbevollmächtigten für den jeweiligen Bezirk,

— soweit es sich um ehemals den Räten der Bezirke zuge
ordnete Betriebe oder Einrichtungen handelt, unmittelbar 
beim fachlich zuständigen Minister

einzureichen. In den Fällen der Anstriche 1 und 2 sind die 
eingereichten Anträge verbunden mit einer Stellungnahme 
über die jeweilige Aufsichtsbehörde dem fachlich zuständigen 
Minister unverzüglich zur Entscheidung zuzuleiten.

(4) Der Antrag nach Abs. 1 Buchst, b ist bei der Treuhand
anstalt einzureichen.

§3
Form und Frist der Antragstellung

Der Antrag ist innerhalb von 2 Monaten nach Inkrafttreten 
des Kommunalvermögensgesetzes schriftlich einzureichen.

§4
Inhalt des Antrags

(1) Der Antragsteller hat in dem Antrag eine exakte Defi
nition der Ansprüche unter Beachtung der dem Gemeinwohl

der Kommunen dienenden Übernahme von Unternehmen/ 
Unternehmensteilen bzw. Vermögensteilen auszuweisen. Dem 
Antrag ist der Beschluß der Gemeindevertretung, der Stadt
verordnetenversammlung oder des Kreistages beizufügen, der 
den Anspruch, die Bezeichnung des beanspruchten Vermögens 
sowie bei Grund und Boden die Lage- oder Grundbuchbe
zeichnung und die derzeitigen Nutzungsverhältnisse auswei- 
sen muß.

(2) Weiterhin hat der Antrag zu enthalten:
a) Bezeichnung der Betriebe und Einrichtungen,

— die vollständig durch die Kommunen mit Geschäfts
anteilen übernommen werden sollen,

— an denen sich die Kommunen mit Geschäftsanteilen 
beteiligen wollen,

— die zukünftig als Eigenbetriebe gemäß § 57 Abs. 3 
Ziff. 1 und § 58 der Kommunalverfassung vom 17. Mai 
1990 (GBl. I Nr. 28 S. 255) geführt werden sollen,

b) Angabe des ehemaligen Unterstellungsverhältnisses,
c) Angaben über alle volkseigenen Grundstücke einschließ

lich der mit dem Grund und Boden als wesentliche Be
standteile untrennbar verbundenen Gebäude und Ge
bäudeteile, die in kommunales Eigentum übergehen sol
len,

d) bei der Übernahme von Vermögensteilen Bezeichnung 
der Betriebsteile, Werkstätten, Filialen oder anderen 
Struktureinheiten ehemaliger volkseigener Betriebe mit 
Ausweis der erforderlichen Abschluß- und Eröffnungs
bilanzen sowie Bezeichnung der entsprechenden Grund
stücke und Grundstücksteile in solcher Form, daß die 
Vermögenstrennung eindeutig ersichtlich wird.

§5
Entscheidung über den Antrag

(1) Über den Antrag ist durch den gemäß § 2 Abs. 1 fach
lich zuständigen Minister bzw. den Präsidenten der Treu
handanstalt unverzüglich nach Eingang des Antrages auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Kommunalvermögensgeset
zes, der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen zu ent
scheiden. Die Entscheidung beinhaltet den Rechtsanspruch auf 
das bezeichnete Vermögen dem Grunde nach.

(2) Sofern mehrere Städte, Gemeinden bzw. Landkreise 
Anspruch auf dasselbe Vermögen erheben, ist vor der Ent
scheidungsfindung eine Anhörung der beteiligten Kommunen 
durchzuführen.

(3) Bei der Entscheidung über Anträge von Kommunen auf 
Überführung von Vermögen in kommunales Eigentum haben 
der Präsident der Treuhandanstalt, die zuständigen Minister 
und die Regierungsbevollmächtigten der Bezirke zu gewähr
leisten, daß solches Vermögen, das den künftigen Ländern 
oder der Republik zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Vorbe
halten bleiben muß, nicht in das Eigentum der Kommunen 
übertragen wird. Kommunales Vermögen, das zur Erfüllung 
der Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden 
und Landkreise gemäß §§ 2 und 72 der Kommunalverfassung 
erforderlich ist, wird davon ausgenommen.

(4) Soweit die Republik und die Länder am Vermögen ge
mäß § 1 Abs. 1 dieser Verordnung, das nicht unmittelbar für 
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Gemeinden und 
Kreise benötigt wird, nach Maßgabe gesetzlicher Vorschrif
ten beteiligt werden, ist dies dementsprechend bei der Ent
scheidungsfindung zu berücksichtigen.

(5) Die Entscheidung ist schriftlich auszufertigen und dem 
Antragsteller unverzüglich zu übergeben bzw. zuzusenden.

§6
Rechtsmittel

(1) Zur Sicherung der Verantwortung des Regierungsbe
vollmächtigten für den Bezirk gemäß § 9 des Kommunalver
mögensgesetzes hat dieser das Recht, gegen die Entscheidung 
innerhalb von 4 Wochen Einspruch beim Ministerrat einzule
gen. Über den Einspruch ist unverzüglich zu entscheiden.


